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Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach ELENA kommt ELStAM. Nach dem mit erheblichem Aufwand für Arbeit-
geber eingeführten und kurz danach wieder abgeschafften Programm ELENA 
stellt sich heraus, dass auch die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte 
erneut verschoben werden muss. Die Behörden haben kurz vor der Einführung 
bemerkt, dass die Systeme des Bundes und der Gemeinden nicht kompatibel 
sind. Diese späte Erkenntnis führt zu erheblicher Mehrarbeit für Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber und Finanzverwaltung und letztlich zur Verschiebung auf den 
01.01.2013.

Bilanzierende Unternehmen sollten sich frühzeitig auf die Umstellung der unter- 
jährigen Buchführung einstellen, um für die ab 2013 gesetzlich vorgeschriebene 
Abgabe der E-Bilanz gewappnet zu sein. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

01 / 2012

Unternehmer/Beteiligungen

Elektronische Übermittlung von 
Bilanzen sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnungen: Umstellung der 
Buchführung frühzeitig angehen
Bilanzierende Unternehmen müssen 
(bis auf wenige Ausnahmen) für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 31.12.2011 
beginnen, ihre Bilanz sowie die Ge-
winn- und Verlustrechnung auf elektro-
nischem Weg (E-Bilanz) an die Finanz-
verwaltung übermitteln. Diese wird es 
nicht beanstanden, wenn die Daten für 
2012 noch auf Papier eingereicht wer-
den.
 Da spätestens für 2013 E-Bilanzen 
abzugeben sind, sollte bereits Anfang 
2012 in Abstimmung mit dem Steuer-
berater entschieden werden, ob die 
Buchführung nicht bereits im Januar 
2012 umgestellt werden sollte, um die 
gewünschte Informationstiefe frühzei-
tig erkennen zu können und um für 2013 

Termine Steuern / Sozialversicherung Januar / Februar 2012

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.01.2012 1 10.02.2012 2

Umsatzsteuer 10.01.2012 3 10.02.2012 4

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 5 Entfällt 10.02.2012  

Ende der Schonfrist Überweisung 6  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 7

13.01.2012 13.02.2012  

06.01.2012 07.02.2012  

Gewerbesteuer Entfällt 15.02.2012  

Grundsteuer Entfällt 15.02.2012  

Ende der Schonfrist Überweisung 5  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 7

Entfällt 20.02.2012  

Entfällt 10.02.2012  

Sozialversicherung 8 27.01.2012 27.02.2012  

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für das 
abgelaufene Kalenderjahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für  

den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-
verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für  
den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

5 Vgl. Information �Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen�.

6 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

7 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden.

8 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
emp�ehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen 
gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 25.1./23.2.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt 
werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt.








